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§ 73 EU-JZG Voraussetzungen

EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der
Europaischen Union

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Der Einsatz eines verdeckt oder unter falscher Identitat handelnden Beamten eines Mitgliedstaats im Inland ist
nur auf Grund einer vor Beginn des Einsatzes erfolgten Anordnung jener Staatsanwaltschaft, in deren Sprengel
der Einsatz voraussichtlich beginnen soll, und nur auf Grund eines Ersuchens einer Justizbehoérde eines
Mitgliedstaats zulassig, die diesen Einsatz in einem bereits eingeleiteten Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren
bewilligt hat.

2. (2)Der Einsatz eines auslandischen verdeckten Ermittlers im Inland ist anzuordnen, wenn

1. 1.die dem auslandischen Strafverfahren zu Grunde liegenden Taten die Voraussetzungen fur die Erlassung
eines Europaischen Haftbefehls erfullen, und

2. 2.die Aufklarung der Taten ohne die geplanten Ermittlungshandlungen aussichtslos oder wesentlich
erschwert ware.

3. (3)Der Einsatz darf nur fur jenen Zeitraum angeordnet werden, der zur Erreichung seines Zwecks voraussichtlich
erforderlich ist, langstens jedoch fur einen Monat. Eine neuerliche Anordnung ist nur zulassig, soweit die
Voraussetzungen fortbestehen und auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die weitere
Durchfuhrung Erfolg haben werde. Sobald die Voraussetzungen fur die weitere Durchfiihrung wegfallen oder der
Zweck der Ermittlungshandlungen nicht mehr erreicht wird oder voraussichtlich nicht mehr erreicht werden kann,
ist der Einsatz sofort zu beenden.

In Kraft seit 16.05.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 73 EU-JZG Voraussetzungen
	EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union


